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Teil 1

Einführung und Problemaufriss*

Kapitel 1

Internal Investigations als fester Bestandteil
der Unternehmenswirklichkeit

Die enorme Bedeutsamkeit von Internal Investigations ist heutzutage offenkun-
dig, ihre Verbreitung rasant. Als unentbehrlicher Teil eines effektiven Compliance-
Management-Systems sind sie in aller Munde.

Doch was genau verbirgt sich hinter den zunächst als Modeerscheinung belä-
chelten Begrifflichkeiten?Welche Gründe und Ziele verfolgen ihre „Anwender“ und
welche rechtlichen Defizite und Streitfragen haften ihnen an? Bevor sich die Aus-
führungen der Arbeit schwerpunktmäßig einem besonders bedenklichen Konflikt bei
der Durchführung unternehmensinterner Ermittlungen widmen, das unter dem
Leitwort der Selbstbelastungsfreiheit diskutiert wird, erfolgen einige einleitende
Erläuterungen zu den aufgeworfenen Fragen. Sie schaffen das erforderliche Wis-
sensfundament und legen entscheidende Prämissen fest. Ziel der Arbeit ist es, ein
harmonisches Regelungskonzept für Internal Investigations anzubieten, das not-
wendige Grundregeln bestimmt und festgestellte Missstände behebt.

Eines darf jedoch vorweggenommen werden: Die Bezeichnung als Modeer-
scheinung liegt inzwischen fern. Unternehmensinterne Ermittlungen sind „auch in
Deutschland ein fester und aus der Praxis nichtmehr hinwegzudenkender Bestandteil
der Unternehmenswirklichkeit“1. Richtigerweise nehmen sich eine Vielzahl von
Vertretern aus Politik und Wissenschaft des Themas an und schaffen fruchtbaren
Boden für die Festlegung eines geeigneten Regelwerks.

* Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit das generische
Maskulinum bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen verwendet. Dies impliziert
jedoch keine Benachteiligung von Frauen oder von Personen, die sich selbst dauerhaft weder
dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen oder zuordnen lassen (divers),
sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein.

1 Henssler, NZA-Beilage 2018, 31, 36.



§ 1 Terminologie

Vorab gilt es, die verwendeten Anglizismen näher zu definieren. Das Phänomen
der Internal Investigations fällt, wie angeklungen, unter den Oberbegriff der
Compliance.2

Der Ausdruck Compliance leitet sich ab von dem englischen Verb „to comply
with“, zuDeutsch „etwas einhalten“ oder „sich an etwas halten“, undwurde zunächst
im medizinischen Bereich verwendet. Compliance bezeichnete die Verordnungs-
beziehungsweise Therapietreue eines Patienten hinsichtlich der Anweisungen seines
Arztes.3Heutewird der Begriff imWirtschaftsjargon allgemein für die Beschreibung
eines regelgerechten, vorschriftsgemäßen und ethisch korrekten Verhaltens einge-
setzt.4 Für ein Unternehmen umfasst die Compliance-Arbeit daher die Gesamtheit
aller Maßnahmen, die ergriffen werden, um das rechtmäßige Verhalten des Unter-
nehmens, seiner Organmitglieder sowie seiner Mitarbeiter mit Blick auf gesetzliche
Gebote und Verbote sicherzustellen.5

Der Begriff der Internal Investigations ist ebenfalls ein inzwischen weltweit
übernommener Anglizismus, der sich zunächst in den USA zum gesetzten Terminus
entwickelte. Heute gilt er auch in Deutschland als etabliert.6 Übersetzt wird er mit
den Wortpaarungen der (unternehmens)internen „Ermittlungen“7, „Untersuchun-
gen“8 oder „Erhebungen“9. Teilweise wird angemahnt, mit der Formulierung der

2 Hauschka/Moosmayer/Lösler/Wessing, Corporate Compliance, § 46 Rn. 1; differenzier-
ter Knierim/Rübenstahl/Tsambikakis/Nestler, Internal Investigations, Kap. 1 Rn. 35; Kraus,
Selbstbelastungsfreiheit im Rahmen von Compliance-Befragungen, S. 42; Moosmayer/Hart-
wig/Moosmayer, Interne Untersuchungen, Kap. A Rn. 1; Steffen/Stöhr, RdA 2013, 43, 50;
Theile, StV 2011, 381, 381.

3 Achenbach/Ransiek/Rönnau/Rotsch, Hdb. Wirtschaftsstrafrecht, Teil 1 Kap. 4 Rn. 2;
Heussen/Hamm/Junker/Knigge/Pischel/Reinhart, Rechtsanwalts-Hdb., § 49 Rn. 1; Eufinger,
CCZ 2012, 21, 21; Momsen, ZIS 2011, 508, 508; Steffen/Stöhr, RdA 2013, 43, 53.

4 Duden online, Stichwort „Compliance“.
5 Heussen/Hamm/Junker/Knigge/Pischel/Reinhart, Rechtsanwalts-Hdb., § 49 Rn. 1;

Knierim/Rübenstahl/Tsambikakis/Nestler, Internal Investigations, Kap. 1 Rn. 33; Kraus,
Selbstbelastungsfreiheit im Rahmen von Compliance-Befragungen, S. 41;Momsen, ZIS 2011,
508, 508.

6 Momsen/Grützner, DB 2011, 1792, 1792; Moosmayer/Petrasch, ZHR 2018, 504, 507 f.,
die darauf hinweisen, dass er bereits Einzug in den jüngsten Koalitionsvertrag fand, vgl. Ko-
alitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 19. Legislaturperiode: „Ein neuer Auf-
bruch für Europa – Eine neue Dynamik für Deutschland – Ein neuer Zusammenhalt für unser
Land“, S. 126 Rn. 5917.

7 Rotsch/Rotsch, Criminal Compliance, § 2 B. Rn. 24; Bittmann/Brockhaus/Coelln/Heu-
king, NZWiSt 2019, 1, 2; Bittmann/Molkenbur, wistra 2009, 373, 373; Knauer/Buhlmann,
AnwBl 2010, 387, 387.

8 Kraus, Selbstbelastungsfreiheit im Rahmen von Compliance-Befragungen, S. 44;
Moosmayer/Hartwig/Moosmayer, Interne Untersuchungen, Kap. A Rn. 1; Reuling/Schoop,
ZIS 2018, 361, 361; Süße, ZIS 2018, 350, 350.

9 BRAK-Stellungnahme-Nr. 35/2010.
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„Ermittlung“ werde das staatsanwaltliche Ermittlungsverfahren assoziiert – die
Privatheit hiesiger Maßnahmen sei daher durch die Benennung als „Untersuchung“
sicherzustellen. Sie sei überdies der Bezeichnung als „Erhebung“ vorzuziehen, die
als zu schwach erscheine.10 Andere wiederum pochen auf die Übersetzung als
„Ermittlung“, um ihren Sonderstatus gegenüber alltäglichen Geschäftskontrollen
hervorzuheben.11 Derartige Nuancen werden im Zuge der vorliegenden Arbeit
hintangestellt. In Verbindung mit der Beschreibung als „(unternehmens)intern“
bleiben keine Zweifel, dass es sich um private Maßnahmen handelt. Auch der Streit,
welche Begrifflichkeit die größtmögliche Unterscheidungskraft und Wertschätzung
in sich trägt, scheint müßig und soll hier dahinstehen. In der Formulierungsweise
wird daher variiert.12

In inhaltlicher Hinsicht bedarf es indes der Feststellung, welche Form der Auf-
klärung seitens eines Unternehmens qualitativ als Internal Investigation bezeichnet
werden kann. Konsens herrscht insofern, alsMaßnahmen der repressivenAufklärung
von Verdachtsmomenten gemeint sind. Die Compliance-Arbeit bemüht sich zwar
zunächst um die präventive Verhinderung von Verstößen – im Ernstfall entfaltet sie
aber eine repressive Stoßrichtung in Form der internen Ermittlungen.13 Sie gehen
über anlasslose Regelprüfungen hinaus.14 Darauf aufbauend ist umstritten, ob die
Verfolgung jeglicher Pflichtverletzung als Internal Investigation zu bezeichnen ist15

oder ob es einer strafrechtlichen Qualität des Fehlverhaltens bedarf16. Daneben wird
diskutiert, ob und inwiefern bereits ein Zusammenhang zu einem drohenden staat-
lichen Ermittlungsverfahren bestehen muss. So wird vorgeschlagen, dass die Re-
gelverletzung jedenfalls mit unternehmensbezogenen Sanktionen belegt werden
können muss.17 Schließlich wird angemahnt, nur dann von einer internen Untersu-
chung im engeren Sinn zu sprechen, wenn die Aufklärungsarbeit durch hinzuge-
zogene externe Ermittler ausgeführt wird.18

10 Kraus, Selbstbelastungsfreiheit im Rahmen von Compliance-Befragungen, S. 44.
11 Bittmann/Brockhaus/Coelln/Heuking, NZWiSt 2019, 1, 2.
12 So auch Hauschka/Moosmayer/Lösler/Wessing, Corporate Compliance, § 46 Rn. 1.
13 Knierim/Rübenstahl/Tsambikakis/Nestler, Internal Investigations, Kap. 1 Rn. 22; Veit,

Compliance und interne Ermittlungen, Teil 3 Rn. 237 f.;Momsen, ZIS 2011, 508, 511; Theile,
StV 2011, 381, 381.

14 Rotsch/Rotsch, Criminal Compliance, § 2 B. Rn. 24; Bittmann/Brockhaus/Coelln/Heu-
king, NZWiSt 2019, 1, 2.

15 Hauschka/Moosmayer/Lösler/Wessing, Corporate Compliance, § 46 Rn. 1; Knierim/
Rübenstahl/Tsambikakis/Nestler, Internal Investigations, Kap. 1 Rn. 22; Rotsch/Rotsch, Cri-
minal Compliance, § 2 B. Rn. 24; Bittmann/Brockhaus/Coelln/Heuking, NZWiSt 2019, 1, 2;
Ignor, CCZ 2011, 143, 143; Reuling/Schoop, ZIS 2018, 361, 361.

16 So etwa Süße, ZIS 2018, 350, 350.
17 Knierim/Rübenstahl/Tsambikakis/Nestler, Internal Investigations, Kap. 1 Rn. 27; Reeb,

Internal Investigations, S. 4.
18 Knierim/Rübenstahl/Tsambikakis/Nestler, Internal Investigations, Kap. 1 Rn. 25; a.A.

Rotsch/Rotsch, Criminal Compliance, § 2 B. Rn. 24; Bittmann/Brockhaus/Coelln/Heuking,
NZWiSt 2019, 1, 2; Reuling/Schoop, ZIS 2018, 361, 361.
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